
Die folgende Tabelle gibt Einzelheiten zum Notfallversicherungsschutz. Die aufgezeigten Erstattungsbeträge gelten pro versicherter 
Person und pro Versicherungsjahr. Eine vorherige Kostenzusage/Vorabgenehmigung ist für alle Leistungen erforderlich, die in den 
nachstehenden Tabellen mit einem Stern * gekennzeichnet sind. Weitere wichtige Informationen zur vorherige Kostenzusage lesen Sie 
bitte im Abschnitt nach dieser Tabelle.

Sie sind für Notfallbehandlungen innerhalb der folgenden Höchsterstattungsbeträge versichert:

Tarifliche Leistungszusage

NOTFALLVERSICHERUNGSSCHUTZ
KRANKENVERSICHERUNG FÜR KURZZEITIGE REISEN

Gültig ab 1. April 2023

Höchsterstattungsbetrag

GBP (£) £166.000

EUR (€) €200.000

USD ($) $270.000

CHF CHF260.000

Stationäre Leistungen

Unterbringung im Krankenhaus Einbettzimmer

Intensivpflege a

Verschreibungspflichtige Arzneimittel und Materialien
(nur bei stationärer oder teilstationärer Behandlung)
(verschreibungspflichtige Arzneimittel sind die Arzneimittel, die nur mit einem ärztlichen Rezept erworben werden können)

a

Operationskosten einschl. Kosten für Anästhesie und OP-Saal a

Kosten für Ärzte und Therapeuten
(nur stationäre Behandlungen und Tagesklinik) a

Diagnostische Untersuchungen
(nur stationäre Behandlungen und Tagesklinik) a

Stationäre zahnärztliche Notfallbehandlung a

Weitere Leistungen

Teilstationäre Behandlung/Tagesklinik a

Ambulante Operationen a

Lokaler Krankentransport a

Medizinische Überführung* a

Rücktransport im Todesfall*
£16.600/€20.000/  

$27.000/CHF26.000

Computer- und Kernspintomografie
(stationär und ambulant) a

Positronenemissions- und Computer-Positronenemissionstomografie
(stationär und ambulant) a

Ambulante zahnärztliche Notfallbehandlung a



Services im Haupttarif

Reisesicherheitsservices** bieten Ihnen rund um die Uhr Zugang zu Ihren persönlichen Sicherheits- 
informationen und zu einer Beratung für Fragen zum Thema Reisesicherheit. Diese umfassen:
• Notfall-Sicherheitsunterstützungs-Hotline (kostenpflichtige Rufnummer)
• Länderanalysen und Sicherheitsberatung
• Tägliche Nachrichten und Updates zum Thema Sicherheit sowie Reisesicherheitswarnungen

Versichert

Ambulante Leistungen

Kosten für Allgemeinmediziner a

Facharztkosten a

Diagnostische Untersuchungen a

Verschreibungspflichtige Arzneimittel
(verschreibungspflichtige Arzneimittel sind die Arzneimittel, die nur mit einem ärztlichen Rezept erworben werden können) a

Rücktransporttarif
Der folgende Rücktransporttarif kann zusätzlich zum Haupttarif abgeschlossen werden.

Medizinischer Rücktransport*
• Falls die notwendige Behandlung nicht vor Ort erbracht werden kann, können Sie sich dafür entscheiden, in Ihr  

Heimatland rücktransportiert zu werden anstatt in die nächstgelegene geeignete medizinische Einrichtung. Dies ist nur 
möglich, wenn Ihr Heimatland innerhalb des versicherten geografischen Geltungsbereichs liegt.*

• Falls laufende Behandlungen nötig sind, erstatten wir die angemessenen Kosten für eine Unterbringung in einem Hotel.*
• Rücktransport falls keine ausreichend kontrollierten Blutkonserven vorhanden sind.*
• Wenn aus medizinischen Gründen nach Beendigung einer stationären Behandlung und der Entlassung aus dem 

Krankenhaus die versicherte Person nicht überführt werden kann, übernehmen wir die angemessenen Kosten für eine 
Unterbringung in einem Hotel (max. 7 Tage).*

a

Leistungen, die mit einem a gekennzeichneten sind, sind vollständig (im Rahmen der maximalen Erstattungsbeträge) mitversichert.

Für Leistungen, die mit einem Stern * gekennzeichnet sind, ist eine Vorabgenehmigung notwendig.

** Die Reisesicherheitsservices werden durch einen Drittanbieter zur Verfügung gestellt, vorbehaltlich Ihrer Annahme unserer Bedingungen. Sie verstehen und 
akzeptieren, dass AWP Health & Life SA – irische Niederlassung – und/oder AWP Health & Life Services Limited nicht für Ansprüche, Verluste oder Schäden 
verantwortlich ist, die direkt oder indirekt aus Ihrer Nutzung der Reisesicherheitsservices entstehen könnten.

Vorherige Kostenzusage/Vorabgenehmigung

Für bestimmte Versicherungsleistungen, die in der Tariflichen 
Leistungszusage mit einem Stern * gekennzeichnet sind, muss 
ein Formular zur vorherigen Kostenzusage eingereicht werden, 
das Sie zusammen mit Ihrem Arzt vor Behandlungsbeginn 
ausfüllen müssen. Nach unserer Zustimmung kann dann die 
Erstattung dieser Kosten garantiert werden.

Ein Kostenzusageformular muss in folgenden Fällen vor 
Aufnahme der Leistung eingereicht werden:

•  Medizinische Überführung
•  Rücktransport im Todesfall
•  Medizinischer Rücktransport

• Laden Sie ein Formular zur vorherigen Kostenzusage von 
unserer Website herunter: www.allianzcare.com/de/
ressourcen/ressourcen-fuer-versicherte.html

• Senden Sie uns das ausgefüllte Formular eingescannt, per 
Fax oder Post (Einzelheiten finden Sie auf dem Formular).

Für stationäre Notfallbehandlungen ist keine Vorab-
genehmigung notwendig. Sie selbst, Ihr behandelnder Arzt,  
ein Familienangehöriger oder ein Kollege muss uns jedoch 
innerhalb von 48 Stunden nach Eintritt des Notfalls über Ihre 
Krankenhausaufnahme informieren.

Falls wir nicht innerhalb von 48 Stunden über die Aufnahme ins 
Krankenhaus informiert werden oder falls keine vorherige 
Kostenzusage/Vorabgenehmigung für die mit einem Stern * 
gekennzeichneten Leistungen bei uns eingeholt wird, behalten 
wir uns das Recht vor, die Übernahme der Kosten abzulehnen. 
Wenn keine vorherige Kostenzusage/Vorabgenehmigung 
eingeholt und später eine medizinische Notwendigkeit der 
Leistung nachgewiesen wird, werden nur 50% der Kosten für 
alle erstattungsfähigen Leistungen bezahlt. 

Versicherte Leistungen

Ihre Versicherung bietet Ihnen Versicherungsschutz für 
medizinische Behandlungen, damit verbundene Kosten sowie 
Leistungen und Services (wie in Ihrer Tariflichen Leistungs-
zusage beschrieben), die als medizinisch notwendig und 
angemessen erachtet werden, um den Zustand, die Erkrankung 
oder Verletzung eines Patienten zu behandeln. Wir erstatten 
die Kosten für medizinische Leistungen nur, wenn sie 
angemessen sind und ihre Höhe den üblichen Gebühren für 
standardmäßige und allgemein anerkannte medizinische 
Verfahren entspricht. Wenn uns die Kosten unangemessen 
erscheinen, behalten wir uns das Recht vor, die Erstattung zu 
kürzen.
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AWP Health & Life SA, handelt durch ihre irische Niederlassung und ist eine Aktiengesellschaft nach französischem Recht. Registriert in Frankreich: Nr. 401 154 679 RCS Bobigny. Irische Niederlassung ist eingetragen im irischen 
Handelsregister, Registernummer: 907619, Adresse: 15 Joyce Way, Park West Business Campus, Nangor Road, Dublin 12, Irland. Allianz Care und Allianz Partners sind eingetragene Firmen von AWP Health & Life SA.

Sprechen Sie mit uns, wir helfen Ihnen 
gerne weiter!
Bei Fragen können Sie sich jederzeit mit uns in Verbindung setzen:

Allianz Care 
15 Joyce Way
Park West Business Campus
Nangor Road
Dublin 12
Irland

Helpline
Deutsch:  + 353 1 630 1302
Englisch:  + 353 1 630 1301
Französisch:  + 353 1 630 1303
Spanisch:  + 353 1 630 1304
Italienisch:  + 353 1 630 1305
Portugiesisch: + 353 1 645 4040

Fax :  + 353 1 630 1306

E-Mail:  client.services@allianzworldwidecare.com 

www.allianzcare.com

www.facebook.com/AllianzCare/
www.linkedin.com/company/allianz-care
www.youtube.com/c/allianzcare
www.instagram.com/allianzcare/
twitter.com/AllianzCare

Erstattungsbeträge

Ihr Versicherungsschutz unterliegt gegebenenfalls einem 
tariflichen Höchsterstattungsbetrag. Dies ist der maximale 
Betrag, den wir insgesamt für alle im Tarif enthaltenen 
Leistungen pro Versicherten und pro Versicherungsjahr 
bezahlen werden. 

Wenn Ihr Tarif Höchsterstattungsbeträge hat, gelten diese 
auch in den folgenden Fällen:

• Wenn ein a neben der Leistung steht.
• Wenn ein bestimmter Erstattungsbetrag gilt – d. h., wenn 

die Leistung auf einen bestimmten Betrag begrenzt ist,  
z. B. für die Leistung „Rücktransport im Todesfall“.

Geografischer Geltungsbereich

Sie sind weltweit auf Reisen außerhalb des Landes Ihres 
Hauptwohnsitzes oder des Landes Ihrer Hauptbeschäftigung 
versichert.


